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I 6. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses Ausbau Verkehrsflughafen 
I Berlin-Schönefeld (4411-6441111101) vom 13.08.2004 

Änderungsantrag Nr. 03 -Änderung der Leitungsführung von Ver- und Ent- 

i sorgungsleitungen 
hier: Umverlegung der Trinkwasserleitung (TWL) DN 600 

Ihr Antrag vom 15.06.2006 nebst Ergänzungen vom 27.06.2006, 01.09.2006 und 
0 04.09.2006 

- 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund Ihres Änderungsantrags Nr. 03 - Änderung der Leitungsführung von 
Ver- und Entsorgungsleitungen - mit zustimmenden Erklärungen der DB Netz AG 
vom 14.08.2006, auch für die DB Station & Service AG, unter Verweis auf die 
Erklärung der DB Station & Service AG vom 04.05.2006 - ergeht folgender Teilbe- 
scheid zur Änderung der Trinkwasserleitung (TWL) DN 600: 

6. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses 
Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld vom 13.08.2004 

Train 90-93. 96. 98, 99 
Polsdain Hauplbaliiihof: DB und S-Balin 7 

Von der Durchführung eines neuen Planfeststellungsverfahrens wird abgesehen 
($76  Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz Brandenburg (VwVfGBbg)). 
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Der Planfeststellungsbeschluss vom 13.08.2004 wird durch diesen Bescheid wie 
folgt geändert: 

1. Die folgenden unter A 1 7 planfestgestellten Pläne und Verzeichnisse wer- 
den entsprechend den Deckblättern geändert: 

Plan F5.1-1 Äußere Ver- und Entsorgungsleitungen M 1 : 5.000 
i. d. F. des Plans F 5.1-lA2 Koordinierter Leitungsplan 

Deckblatt Übersichtslageplan 
(1 5.06.2006) 

I Plan F5.1-2 Äußere Ver- und Entsorgungsleitungen M I : 5.000 
I i. d. F. des Plans F 5.1-2A1 Koordinierter Leitungsplan 

Cl 
Deckblatt Übersichtslageplan 
(1 5.06.2006) 

I 

Plan F5.1-4 Äußere Ver- und Entsorgungsleitungen M 1 : 5.000 
i .  d. F. des Plans F 5.1-4A2 Koordinierter Leitungsplan 

Deckblatt Übersichtslageplan 
(1 5.06.2006) 

Plan B 7-1 Anlage zum Bauwerksverzeichnis Flugha- M 1 : 5.000 
i. d. F. des Plans B 7-1-A4 fengelände, 

Blatt 1, Deckblatt, Lageplan 
(1 2.06.2006) 

2. Die folgenden unter A 1 9 planfestgestellten Grunderwerbspläne werden 
entsprechend den Deckblättern geändert: 

Plan G-0002.9 Grunderwerb 

0, i.d.F. des Plans G-0002.9-A2 Deckblatt Grunderwerbsplan 

I 
(1 5.08.2006) 

Plan G-0003.0 Grunderwerb 
i.d.F. des Plans G-0003.0-A1 Deckblatt Grunderwerbsplan 

I , (1 5.08.2006) 

Plan G-9603.0 Grunderwerb 
i. d. F. des Plans G-9603.0-AI Deckblatt Grunderwerbsplan 

(1 2.06.2006) 

Plan G-9703.0 Grunderwerb 
i. d. F. des Plans G-9703.0-AI Deckblatt Grunderwerbsplan 

(1 2.06.2006) 
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Plan G-9703.9 Grunderwerb 
Grunderwerbsplan 
(1 2.06.2006) 

Plan G-97040 Grunderwerb 
i. d, F. des Plans G-97040-Al Deckblatt Grunderwerbsplan 

(1 2.06.2006) 

Plan G-98040 Grunderwerb 
i, d. F. des Plans G-98040-AI Deckblatt Grunderwerbsplan 

(1 2.06.2006) 

Min is ter ium f ü r  
Infrastruktur u n d  
Raumordnung 

I 

Ia 3. Das unter A 1 10 planfestgestellte Grunderwerbsverzeichnis G I  .2 wird durch 
die Seiten I I - C l ,  13-Cl, 14-BI, 15-BI, 201-81, 204-BI, 223.1, 223.2, 
223.3, 243.1 geändert. 

4. Das unter A I 11 planfestgestellte Bauwerksverzeichnis B7.1 wird durch die 
1 Seiten 8-A2 und 8-B1 zuzüglich Deckblatt geändert. 
I 

I Auflagen: 

Da die TWL DN 600 die Betriebsanlagen der Eisenbahn des Bundes östlich des 
Flughafenterminals kreuzt, sind die Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien 
180 01 vom 01.01.2000 i. V. m. den Richtlinien 804 und 836 der Deutschen Bahn 
AG sowie der Abwasser Technischen Vereinigung - Arbeitsblatt 125 (ATV-A 125), 
Ziffer 7 - Rohrvortrieb unter Bahngelände der Deutschen Bahn AG - der DB Netz 
AG, Niederlassung Ost zu beachten. Die Ausführungsplanungen sind gemäß den 
vorstehenden Richtlinien der DB Netz AG, Niederlassung Ost als Infrastruktur- 

(J betreiberin und Anlagenverantwortliche vorzulegen. Mit der DB Netz AG, Nieder- 
lassung Ost, ist vor der Herstellung dieser Kreuzung eine entsprechende Kreu- 
zungsvereinbarung abzuschließen. 

~ Hinweis: 

In einem weiteren Teilbescheid zu den Planänderungen des Planantrags Nr. 03 
werden zur Vermeidung eines ggf. entstehenden Defizits an Kompensationsmaß- 
nahmen in einer Eingriff-Ausgleich-Bilanz ergänzende Regelung ergehen. 

Gründe: 

Der Planänderungsantrag vom 15.06.2006 ist auf die Modifizierung der Trassen- 
führung von zwei Abwasserdruckleitungen der äußeren Erschließung des Flugha- 
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fengeländes zur Kläranlage Waßmannsdorf sowie auf mehrere Änderungspositio- 
nen zur Umverlegung von Leitungen öffentlicher Versorgungsträger und deren 
Auswirkungen gerichtet. Gemäß Mitteilung der FBS GmbH vom 04.09.2006 wird 
zunächst um „TeilgenehmigungU des Planänderungsantrags für das Bauwerk 7 - 
Trinkwasserdruckleitung (TWL) DN 600 des Märkischen Abwasser- und Wasser- 
zweckverbandes (MAWV) - unter Hinweis auf den Projektterminplan, der die Um- 
verlegung der TWL DN 600 ab dem 15.09.2006 vorsieht - nachgesucht. Die Plan- 
änderungen ergeben sich aus den Plänen F5.1-1 i. d. F. des Plans F5.1-1A2, 
F5.1-2 i. d. F. des Plans F5.1-2A1, F5.1-4 i. d. F. des Plans F5.1-4A2 und B7-1 i. 
d. F. des Plans B7-I-A4. 

Die im Planänderungsantrag vom 15.06.2006 vorgesehenen weiteren Umverle- 
gungen von Ver- und Entsorgungsleitungen, die nicht Regelungsgegenstand die- 
ses Bescheides sind, sollen im Zuge der Baufeldfreimachung umverlegt werden. 0 Grund für die Umverlegung dieser Leitungssysteme außerhalb des Flughafenzau- 
nes ist eine dadurch entstehende bessere Erreichbarkeit dieser Anlagen zur War- 
tung und Instandsetzung sowie bei Störfällen durch die jeweiligen Versorger und 
Betreiber der Ver- und Entsorgungsleitungen. Durch die grundsätzlich vorgesehe- 
ne Verlegung dieser Anlagen außerhalb des Flughafensicherheitsbereichs des 
Flughafengeländes soll eine ungehinderte Zugänglichkeit zu den Leitungen, ins- 
besondere bei Havariefällen, ermöglicht werden. Zur Vermeidung möglicher 
Grundstücksinanspruchnahmen ist damit vielfach eine Rückversetzung des ge- 
planten Flughafenzaunes verbunden. 

Der veränderte Leitungsverlauf der TWL DN 600 (Bauwerk 7) ergibt sich aus den 
vorbenannten Gründen zur Veränderung der anderen Leitungsanlagen. Zudem 
stehen nach Angaben der Vorhabenträger dem geplanten Anschlusspunkt der 
Leitung DN 600 im Sicherheitsbereich der bestehenden südlichen Start- und Lan- 
debahnlzukünftige Nordbahn bzw. deren Rollwege nach der ursprünglichen Pla- 
nung technische Realisierungsschwierigkeiten entgegen. Die veränderte Leitungs- 
führung der TWL DN 600 verläuft vom Anschlusspunkt nordöstlich von Waß- 
mannsdorf bis zur Übergabestelle Waltersdorf. Der planfestgestellte Leitungsver- 
lauf im Nordosten des Plangebietes wird auf einem im Eigentum der FBS GmbH 
stehenden Grundstück geändert. Dies betrim die Leitungsführung zur Querung 
des östlichen Anflugbereichs der Start- und Landebahn Süd (Bestand). Neben 
einer Verbesserung der Handlungsfähigkeit des Leitungsbetreibers wird damit 
eine Kosteneinsparung durch Wegfall einer sonst erforderlichen Leitungsverle- 
gung in Schutzrohranlagen zur Querung des unmittelbaren Bereichs vor der 
Schwelle der Start- und Landebahn Süd (Bestand) erzielt. Der weitere Leitungs- 
verlauf entlang der Ostseite des FBS-Grundstücks wird ebenfalls mit den unge- 
hinderten Zugangsmöglichkeiten begründet. Auf den Leitungsplan B7-1-A4 wird 
insoweit verwiesen. 

Die im weiteren Verlauf der Umverlegungstrasse, entlang der Südostseite des 
Baufeldes dargestellte Abweichung von der planfestgestellten Trasse resultiert 
aus der veränderten Planung des Knotenpunktes der östlichen Verkehrsanbin- 
dung des Flughafens. Die veränderte Planung des Knotenpunktes der östlichen 
Verkehrsanbindung ist als gesonderter Planänderungsantrag Nr. 11 dem MIR am 
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08.09.2006 zugeleitet worden. Mit einer Verschiebung des Verkehrsknotenpunk- 
tes in Richtung Osten ist eine Anpassung der gemäß Änderungsantrag Nr. 03 
umzuverlegenden Leitung an die neuen Gegebenheiten verbunden. Hieraus resul- 
tiert auch die Trassenabweichung der TWL DN 600 nach Osten. Die veränderte 
Trassenführung der TWL DN 600 bedingt auch Änderungen im Grunderwerb. 

Die Träger des Vorhabens haben zum vorliegenden Planänderungantrag Nr. 03 
den zuständigen Behörden zur Stellungnahme zugeleitet. Der Planfeststellungs- 
behörde liegen folgende schriftliche Stellungnahmen vor: 

- ~asserrechtl iche Zustimmung bzgl. der Abwasserdruckleitungen zur Klär- 
anlage Waßmannsdorf der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Dah- 
me-Spreewald vom 30.08.2006. 

0 - Zustimmungserklärungen der von der Planänderung Nr. 03 betroffenen 
Leitungsträger mit koordiniertem Leitungsplan, der der Planfeststellungsbe- 
hörde mit Schreiben vom 03.08.2006 zugeleitet wurde. 

Zustimmungen und Genehmigungen zur TW-Umverlegung DN 600 im Zuge 
des Ausbaus des Flughafens Berljn-Schönefeld 

Stellungnahme bzw. 
Zustimmung vom 

26.05.2005 
18.05.2006 

19.05.2005 

12.05.2005 
17.02.2006 

15.06.2006 

25.07.2005 
18.05.2006 

19.05.2005 

17.05.20051 
02.06.2005 
17.05.2006 

17.05.2005 

Lfd. 
Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Genehmigungs- bzw. Technische Fach- 
behörde 
EWE Aktiengesellschaft 
Bezirksmeisterei Königs Wusterhausen 
Fliederweg 8 
1571 1 Königs Wusterhausen 
Verbundnetz Gas AG 
Abt. DokumentationlGenehmigungen 
Braunstr. 7 
04347 Leipzig 
Erdgas Mark Brandenburg (EMB) 
Großbeerenstr. 181 - 183 
14482 Potsdam 
NBB Netzgesellschaft 
Berlin-Brandenburg mbH Co. KG 
Reichpietschufer 60 
10785 Berlin 
e.onledis AG 
Regionalzentrum Teltow 
Postfach 14 43 
15504 FürstenwaldelSpree 
Deutsche Telekom AG 
Niederlassung Potsdam 2 
Postfach 229 
14526 Stahnsdorf 
Märkischer Abwasser- und 
Wasserzweckverband (MAWV) 
Köpenicker Str. 25 
1571 1 Königs Wusterhausen 
Zentraldienst der Polizei 
des Landes Brandenburg 
Kampfmittelbeseitigung 
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Die Planfeststellungsbehörde hat zudem ergänzend die Untere Wasserbehörde 
und Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald - insbeson- 
dere zur Stellungnahme bzgl. der Lageveränderung der TWL DN 600 - aufgefor- 
dert sowie das Eisenbahn-Bundesamt hierzu um.Stellungnahme gebeten. 

Ministerium f ü r  
Infrastruktur  u n d  
R a u m o r d n u n g  

Dazu liegen die zustimmenden Erklärungen des Landkreises Dahme-Spreewald, 
UmweltamlUntere Wasserbehörde vom 13.09.2006 und des Eisenbahn- 
Bundesamtes vom 12.09.2006 vor. 

Die Planänderung wurde von der FBS GmbH den verändert betroffenen Grund- 
stückseigentümern zugeleitet. Dazu liegen folgende Unterlagen vor: 

26.05.2005 

23.05.2005 

14.06.2006 

9 

10 

11 

Leitungsumverlegung TWL DN 600 
Status der Verfügbarkeif der in Anspruch zu nehmenden Flurstücke 

Vetwaltungszentrum C 
Am Baruther Tor 10 
15838 ZossenIOT Wünsdorf 
Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe Brandenburg 
Müllroser Chaussee 51 
15236 FrankfurtlOder 
Brandenburgisches Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologisches 
Landesmuseum 
Abt. Bodendeiikmalpflege 
Bahnhofstr. 50 
03046 Cottbus 
Landesbetrieb Straßenwesen 
Niederlassung Autobahn 
Stolpe, an der Autobahn A 11 
16540 Hohen Neuendorf 

Gemarkung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flurstück 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eigentümer 
 

 
 

 
 

 

 
 

G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfüg barkeit 
Zustimmungserklärung vom 
30.05.2006 
Zustimmungserklärung vom 
27.06.2006 
Zustimmungserklärung vom 
30.05.2006 
Zustimmungserklärung vom 
27.06.2006 
Zustimmungserklärung vom 
30.05.2006 
Zustimmungserklärung vom 
31.05.2006 
Zustimmungserklärung vom 
23.05.2006 
Zustimmungserklärung vom 
08.06.2006 
Zustimmungserklärung vom 
31.05.2006 
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Dem Planänderungsantrag vom 15.06.2006 in der Fassung vom 04.09.2006 ist, 
soweit er sich auf die Umverlegung der TWL DN 600 bezieht, stattzugeben. Die 
beantragte Änderung des Leitungsverlaufs der TWL DN 600 stellt eine sinnvolle 
Optimierung der geplanten Wasserversorgung dar, die die Ausgewogenheit der 
Gesamtplanung unberührt lässt. 

Öffentliche Belange werden nicht nachteilig verändert, die betroffenen Dritten 
haben den Änderungen zugestimmt. 

Zustimmungserklärung vom 
31.05.2006 
Zustimmuiigserklärung vom 
31.05.2006 
Zustimmungserklärung vom 
31.05.2006 
Zustimmungserklärung vom 
31.05.2006 
Zustimmungserkläruiig vom 
31.05.2006 
im Eigentum der FBS 

im Eigentum der FBS 

irn Eigentum der FBS 

Kaufvertrag I Kreuzung 
Straßenflurstück 
Zustimmungserklärung vom 
30.05.2006 
Zustimmungserkläru~ig vom 
30.05.2006 
Zustimmungserklärung vom 
31.05.2006 

Zustimmungserklärung vom 
31.05.2006 
im Eigentum der FBS 

Kreuzung Straßenflurstück 

Zustimmungserklärung vom 
30.05.2006 
Zustimmungserklärui~g vom 
23.05.2006 
irn Eigentum der FBS 

Die Bescheidung des Planänderungsantrags, beschränkt auf die TWL DN 600, ist 
zulässig und sachgerecht. Die TWL DN 600 ist von den weiteren mit Planände- 
rungsantrag Nr. 03 nachgesuchten Leitungsumverlegungen unabhängig. Sie stellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 8 Ministerium für 
Infrastruktur und 
Raumordnung 

eine in sich abgeschlossene und abtrennbare Leitungsverlegung dar, die keine 
Interdependenz zu den weiter beantragten Leitungsverlaufsänderungen aufweist. 

Planänderung nach 5 76 Abc. 2 VwVfGBbg 

Mit dem Antrag der Träger des Vorhabens vom 15.06.2006 in der Fassung vom 
04.09.2006 wird eine teilweise Planänderung des Planfeststellungsbeschlusses 
für den Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld vor Fertigstellung des Vorha- 
bens beantragt. Für eine solche Planänderung findet § 76 VwVfGBbg Anwen- 
dung. 

('7 1. Änderung von unwesentlicher Bedeutung 
U 

Bei den beantragten Änderungen handelt es sich um Änderungen von unwesentli- 
cher Bedeutung für die nach § 76 Abc. 2 VwVfGBbg von der Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens abgesehen und durch einfachen Verwaltungsakt ent- 
schieden wird. 

Die Entscheidung, ob es sich um eine wesentliche oder unwesentliche Änderung 
handelt, ist eine Einzelfallentscheidung, die die Planfeststellungsbehörde nach 
den quantitativen und qualitativen Auswirkungen der Änderung trim. 

Eine Änderung von unwesentlicher Bedeutung ist immer dann gegeben, wenn 
Umfang und Zweck des Vorhabens unverändert bleiben und wenn zusätzliche 
Belastungen von einigem Gewicht sowohl auf die Umgebung als auch hinsichtlich 
einzelner öffentlicher oder privater Belange mit Sicherheit auszuschließen sind 
(BVerwG Urteil vom 20.10.1989 in NJW 90, 925; VGH Mannheim Urteil vom 
22.1 1.1996 in NUR 97, 449). Das ist vorliegend festzustellen. 

0 Die Planänderung bzgl. der TWL DN 600 stellt im Wesentlichen eine Optimierung 
des planfestgestellten Leitungstrassenverlaufs dar. Die wasserrechtliche und 
fachplanerische Gesamtkonzeption bleibt unverändert. Umfang und Zweck des 
Gesamtvorhabens selbst werden durch die vorgesehene Planänderung nicht be- 
rührt. 

1 .I Gewichtige Belastungen sind ausgeschlossen 

Zusätzliche Belastungen von einigem Gewicht können hier sowohl hinsichtlich 
privater als auch öffentlicher Belange sicher ausgeschlossen werden. 

Im Verhältnis zum Gesamtprojekt Ausbau des Verkehrsflughafens Berlin- 
Schönefeld ist die beantragte Änderung zur Verlegung der TWL DN 600 nur mar- 
ginal. Es handelt sich um eine eng begrenzte Anzahl von neu bzw. verändert be- 
troffenen Grundstücken und Eigentümern, so dass nicht allein wegen des Ausma- 
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ßes der neuen bzw. veränderten Drittbetroffenheiten von einer Wesentlichkeit der 
Änderung auszugehen ist. 

1 .I .I Belange Dritter unwesentlich verändert 

Unter qualitativen Gesichtspunkten ist festzustellen, dass Belange Dritter hier 
zwar verändert betroffen sind, aber keine gewichtigen Änderungen erfolgen. Zu- 
sätzliche neue Grundstücksbetroffenheiten ergeben sich lediglich im nördlichen 
Bereich der Leitungstrasse für die TWL DN 600. Im östlichen Trassenverlauf sind 
dagegen überwiegend veränderte Grundstücksinanspruchnahmen zu verzeich- 
nen. 

Mittelbare Belastungen anderer Grundstücke sind nicht zu erwarten. Zusätzliche 
Belastungen von einigem Gewicht können insofern ausgeschlossen werden. 

1 .I .2 Verbesserungen im Rahmen der öffentlichen Belange 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht stellt die veränderte Planung schon allein durch 
die Verbesserung in sicherheitstechnischer Hinsicht eine Verbesserung dar. Die 
ungehinderte Zugangsmöglichkeit des Leitungsbetreibers - die insbesondere in 
Havariefällen von großer Wichtigkeit ist - wird ermöglicht. Zudem kann die Que- 
rung des unmittelbaren Bereichs vor der Schwelle der Start- und Landebahn Süd 
(Bestand) vermieden werden. 

Einer zusätzlichen Umweltverträglichkeitsprüfung im Hinblick auf § 3e UVPG für 
die veränderte Leitungstrasse der TWL DN 600 bedarf es nicht. Veränderte Be- 
troffenheiten im Bereich des Naturschutzes ergeben sich durch den veränderten 
Trassenverlauf der TWL DN 600 nicht. 

Die Untere Naturschutzbehörde und die Untere Wasserbehörde des Landkreises 
Dahme-Spreewald haben mit Schreiben vom 13.09.2006 bestätigt, dass durch die 
veränderte Trassenführung der TWL DN 600 keine naturschutz- oder wasser- 
rechtlichen Belange berührt werden. 

2. Absehen von PlanfeststellungsverfahrenlErmessensentscheidung 

Auf die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens wird hier gemäß § 76 
Abs. 2 VwVfGBbg verzichtet, denn die verändert betroffenen Dritten haben zuge- 
stimmt, öffentliche Belange sind nicht negativ berührt. 

Wie sich aus der Stellungnahme des EBA vom 12.09.2006 ergibt, berührt die 
Änderung der Leitungsführung der TWL DN 600 die Betriebsanlagen der Eisen- 
bahn des Bundes östlich des zukünftigen Flughafenterminals. Da es sich somit 
um Kreuzungen von Leitungen mit einer Bahnanlage handelt, sind die dazu ein- 
schlägigen eisenbahnspezifischen Richtlinien - wie beauflagt - zu beachten. Dies 
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gilt gleichsam für den beauflagten Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung vor 
Herstellung dieser Kreuzung. 

2.1 Belange Dritter mit Zustimmung berührt 

Verändert berührt (s. 0.) sind hier die Grundstückseigentümer der vom Verlauf der 
TWL DN 600 berührten Flächen. Sie haben ihrer Betroffenheit bzw. der Verände- 
rung ihrer Betroffenheit als Grundstückseigentümer zugestimmt. 

I 

2.2. Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
I 

Durch die Änderungen des Trassenverlaufs der TWL DN 600 sind Beeinträchti- 

0 gungen von Natur und Landschaft nicht feststellbar. Auch werden ursprünglich 

I 
planfestgestellte Kompensationsmaßnahmen durch den veränderten Leitungsver- 

I lauf der TWL DN 600 nicht verändert. Vom geänderten Trassenverlauf der TWL 
I DN 600 werden zwar die Flächen für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen LF 
I 

1 11 2-39, LF 11 6-2, LF 1 16-3, LF 1 16-4, LF 1 16-5, LF 125-2, LF 125-3, SK 1 18-5, 
SK 118-6, SK 120-1 erfasst. Nach der unterirdischen Verlegung der TWL DN 600 
stehen diese Flächen jedoch für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Ver- 
fügung. Es ist nicht zu erwarten, dass dies Einfluss auf die planfestgestellten Aus- 
gleichs- und Ersatzmaßnahmen haben wird. 

I 2.3. Ermessensentscheidung 
I 

~ Die Planfeststellungsbehörde kann in diesem Fall von der Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens absehen und durch einfachen Verwaltungsakt ent- 

i scheiden. 

I 0 Das Vorhaben ist bereits zu einem früheren Zeitpunkt einer öffentlichen Kontrolle 
unterzogen worden und Träger öffentlicher Belange und Betroffene hatten umfas- 
sende Gelegenheit, ihre Anregungen, Bedenken oder Einwendungen öffentlich 
geltend zu machen. Das rechtfertigt es, in allen Fällen, in denen das Plangefüge - 
wie hier - in seinen Grundzügen unberührt bleibt, auf eine erneute Beteiligung zu 
verzichten (vgl. BVerwG Urt. V. 20.10.1989 Az: 4 C 12187 in NJW 1990 S.925). 

Bei der gegebenen Sachlage wäre ein weiterer Informationsgewinn durch eine 
Beteiligung in einem förmlichen Planfeststellungsverfahren nicht mehr zu erwar- 
ten. Ein solches Verfahren würde nur unnötigen Kosten- und Zeitaufwand bedeu- 
ten. Die Träger des Vorhabens haben zwar nur einen Anspruch auf fehlerfreie 
Ermessensentscheidung, hier würde die Durchführung eines förmlichen Verfah- 
rens aber eine nicht zu rechtfertigende Belastung der Antragsteller bedeuten. Aus 
den Gesichtspunkten der Verfahrensökonomie wird daher auf die Durchführung 
eines Planfeststellungsverfahrens verzichtet und durch Verwaltungsakt entschie- 
den. 
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Einer neuen Abwägung in fachplanerischer Hinsicht bedarf es nicht. Die im was- 
ser- und leitungsfachlichen Teil des Planfeststellungsbeschlucces angeführten 
Gründe für die Anordnung der Auflagen bleiben unverändert erhalten. 

III. Kostenfestsetzung 

Die Erteilung des Änderungsbescheides ist nach $ 3  I und 2 der Kostenverord- 
nung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV) i. V. m. Abschnitt V. Nr. 7 Buchstabe a) 
des Gebührenverzeichnisses zur LuftKostV in der Fassung vom 14.2.1984 (BGBI.1 
346), zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 10.2.2003 (BGBI. I 182, 
228) gebührenpflichtig. Die Kostenfestsetzung für die beschiedene Teiländerung 
ist einem gesonderten Bescheid vorbehalten. 

i/ 

IV. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
beim Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 041 07 Leipzig, schriftlich Klage 
erhoben werden. 

Der Klage und allen 'Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe- 
gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Nach § 5 Abs. 3 Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge- 
setz hat der Kläger innerhalb einer Frist von sechs Wochen die Tatsachen, durch 
deren Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung im Verwaltungsverfahren er 
sich beschwert fühlt, anzugeben. Das Gericht kann Erklärungen und Beweismittel, 
die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne 
weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre Zulassung nach der freien Überzeu- 
gung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und der 
Beteiligte die Verspätung nicht genügend entschuldigt. 

Nach 3 67 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), muss sich vor dem Bun- 
desverwaltungsgericht jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmenge- 
setzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. . 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch 
durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuris- 
ten im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestell- 
te mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des 
jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zuge- 
hören, vertreten lassen. 
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Gemäß § 5 Abs. 2 Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz hat die Anfech- 
tungsklage gegen den Bescheid keine aufschiebende Wirkung. 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 
gegen den Bescheid nach § 80 Abc. 5 Satz 1 VwGO kann nur innerhalb eines 
Monats nach der Bekanntgabe dieses Bescheides beim Bundesverwaltungsge- 
richt gestellt und begründet werden. 

Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
rechtfertigen, so kann der durch den Bescheid Beschwerte einen hierauf gestütz- 
ten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat 
stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsa- 
chen Kenntnis erlangt. 

Mit freundlichen Grüßen 
lm Auftrag 




